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Zone für öffentliche Bauten  Durch den Wegfall der Zone für öffentliche Bauten beim 

Bahnhof sind folgende Artikel redaktionell anzupassen: 

6.1 Bauvorschriften 
 In denr Zonen Bahnhof und Schachen gilt eine Gebäude-

höhe von 11 m, in der Zone Dorf eine solche von 8.5 m. Im 
übrigen gelten die kantonalen Bauvorschriften. 

6.2 Grenzabstände 
 Gegenüber Grundstücken, die in einer anderen Zone 

liegen, sind die Grenzabstände jener Zone einzuhalten. 
6.3 Empfindlichkeitsstufen 
 In denr Zonen Dorf und Bahnhof gilt die Empfindlichkeits-

stufe III, in der Zone Schachen die Empfindlichkeitsstufe II. 
   
 
 


